
1. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung 
für die Friedhöfe Borgein, Dinker, Schwefe, Stocklarn, Welver 

der Evangelischen Kirchengemeinde Niederbörde 
vom 10. November 2021

Die Friedhofssatzung für die Friedhöfe der Evangelischen Kirchengemeinde Niederbörde 
vom 11.09.2018 wird wie folgt geändert:

§1
1. §9 (Nutzungsrechte) Absatz 7 bis 8 erhalten folgenden Wortlaut:

„ (7) Die Nutzungsberechtigten müssen mit Ablauf der Nutzungszeit der Friedhofsträgerin die 
Grabstätte in abgeräumtem und ordnungsgemäß verfülltem Zustand übergeben. Wird die 
Grabstätte nicht innerhalb von drei Monaten abgeräumt übergeben, so werden die Arbeiten 
von der Friedhofsträgerin auf Kosten der bisherigen nutzungsberechtigten Person 
durchgeführt. Die Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, die abgeräumten Pflanzen und 
baulichen Anlagen aufzubewahren.

(8) Das Nutzungsrecht kann entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden, wenn die in der Friedhofsgebührensatzung festgesetzten Gebühren nicht entrichtet 
werden. Der Widerruf des Nutzungsrechts setzt voraus, dass die Beitreibung der Gebühren im 
Wege des Verwaltungszwangsverfahrens erfolglos durchgeführt worden ist. In diesem Fall ist 
die nutzungsberechtigte Person verpflichtet, für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende 
der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit Gebühren im Voraus zu entrichten. Im Übrigen 
finden § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung.“

2. In § 9 (Nutzungsrechte) wird ein neuer Absatz 9 eingefügt:

„(9) Auf Antrag der nutzungsberechtigten Person kann die Friedhofsträgerin das 
Nutzungsrecht entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall ist 
die nutzungsberechtigte Person verpflichtet für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende 
der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit Gebühren im Voraus zu entrichten. Im Übrigen 
finden § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung.“

3. In § 9 (Nutzungsrechte) wird der bisherige Absatz 9 zum Absatz 10:

„(10) Die Bestimmungen der Absätze 7 und 9 gelten nicht für Reihen- und 
Wahlgemeinschaftsgrabstätten nach § 12 und § 13 dieser Satzung.“

4. § 13 Absatz 10 (Wahlgrabstätten) erhält folgenden Wortlaut:

„(10) Ein Anspruch der nutzungsberechtigten Person auf Widerruf des Nutzungsrechts durch 
die Friedhofsträgerin und auf Erstattung von Gebühren besteht nicht. Die Friedhofsträgerin 
kann das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte auf Antrag der nutzungsberechtigen Person 
widerrufen, wenn keine Ruhefristen mehr zu berücksichtigen sind. Ein Widerruf des 
Nutzungsrechts ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Die Friedhofsträgerin kann 
Ausnahmen zulassen, wenn diese mit dem Friedhofszweck vereinbar sind.“
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5. In § 21 (Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten) wird folgender Satz 
nach Satz (2 b) eingefügt:

„(2 c) Schwefe: Für Urnenreihengräber und Urnenwahlgräber wird je Grabstätte eine 
Grabeinfassung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person durch die Friedhofsträgerin 
errichtet.“

6. § 22 (Vernachlässigung der Grabstätten) Absatz 2 und 3 erhallen folgenden
Wortlaut:

„(2) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die 
Friedhofsträgerin die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. In diesem Fall ist die nutzungsberechtigte Person verpflichtet, für die 
Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit 
Gebühren im Voraus zu entrichten. Vor dem Widerruf des Nutzungsrechts bzw. vor 
Herrichtung der Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person ist diese noch einmal 
schriftlich aufzufordem, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. Dabei sind die 
Ersatzvornahme oder der Widerruf des Nutzungsrechts anzudrohen. In der Androhung zur 
Ersatzvornahme sind die voraussichtlichen Kosten zu benennen. Im Falle des Widerrufs 
finden im Übrigen § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung.

(3) Die nutzungsberechtigte Person ist in der Androhung des Widerrufs auf die Folgen des 
Widerrufs gern. § 28 Absatz 3 hinzuweisen. Daneben ist sie auf die Verpflichtung 
hinzuweisen, Gebühren für die Unterhaltung der Grabstätte vom Zeitpunkt der Wirksamkeit 
des Nutzungsrechtswiderrufs bis zum Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit im 
Voraus zu entrichten.“

7. § 28 (Entfernen von Grabmalen) erhält folgenden Wortlaut:

„(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Nutzungszeit nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsträgerin entfernt werden.

(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen 
durch die nutzungsberechtigte Person zu entfernen. Dabei sind die bei der Entfernung der 
Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen entstehenden Vertiefungen ordnungsgemäß zu 
verfüllen. Werden die Grabmale oder baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, kann die Friedhofsträgerin die Grabmale oder 
sonstigen baulichen Anlagen auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen lassen. 
Die Friedhofsträgerin kann das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nach Ablauf 
einer Frist von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbescheides entsorgen. 
Die Friedhofsträgerin haftet nicht für Schäden an Grabmalen und sonstigen baulichen 
Anlagen, die durch Entfernung entstehen können.
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(3) Abweichend von Absatz 2 verbleibt beim Widerruf des Nutzungsrechts gern. § 9 Absatz 9 
Friedhofssatzung das Grabmal auf der Grabstätte und kann von der Friedhofsträgerin mit 
Zustimmung der nutzungsberechtigten Person nach Ablauf der ursprünglich festgesetzten 
Nutzungszeit entschädigungslos entfernt und entsorgt werden. Die Friedhofsträgerin ist 
berechtigt, bereits zum Zeitpunkt des Widerrufs des Nutzungsrechts von der 
nutzungsberechtigten Person eine Gebühr für die Abräumung und Entsorgung des Grabmals 
zu erheben.

(4) Bei erhaltens- und denkmalswerten Grabmalen ist § 27 zu beachten.“

§2
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

Welver, den 10.11.2021 Evangelische Kirchengemeinde 
Niederbörde
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In Verbindung mit dem Beschluss des 
Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Niederbörde 

vom 10. November 2021 
kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 3. Februar 2022
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